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Sehr geehrte infernum-Studierende, 

der Bologna-Prozess hat einen tiefgreifenden Wandel des Hochschulbildungssystems in 

Deutschland und Europa ausgelöst. Wir betrachten diesen Wandel als Chance. Nachdem 

infernum im vergangenen Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiern konnte, werden wir im Jahr 

2011 einen Neustart des infernum-Studienangebotes vollziehen, um unseren Studierenden auch 

unter den veränderten Rahmenbedingungen in Zukunft ein attraktives und bedarfsgerechtes 

Studium anbieten zu können. 

Im Rahmen des Neustarts treten zum 01.06.2011 eine neue Studienstruktur, eine neue 

Prüfungsordnung und damit verbunden eine neue Gebührenstruktur in Kraft.  

In dieser strukturellen Neufassung des infernum-Studiums finden insbesondere die Erfüllung der 

Auflagen und Empfehlungen aus dem erfolgreichen Reakkreditierungsverfahren im Jahr 2009 

sowie die Anpassung an die aktuell gültigen Strukturvorgaben der Bundesländer 

Berücksichtigung. Mit der Neustrukturierung greifen wir darüber hinaus eine Reihe von 

Anregungen und Wünschen der infernum-Studierenden und der infernum-Alumni auf mit dem 

Ziel, infernum im Hinblick auf Flexibilität und Studierbarkeit noch stärker auf die spezifischen 

Bedarfe unserer Zielgruppen auszurichten. 

Für alle ab dem 01.06.2011 neu eingeschriebenen Studierenden werden die neue 

Studienstruktur, die neue Prüfungsordnung und die neue Gebührenstruktur automatisch gültig 

sein. 

Sie, als Studierende, die bereits vor dem 01.06.2011 bei infernum eingeschrieben sind, können 

zwischen dem Verbleib in der alten Prüfungsordnung und dem Wechsel in die neue 

Prüfungsordnung und damit verbunden in die neue Studien- und Gebührenstruktur wählen. 

Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir Ihnen zunächst die neue Studienstruktur (S. 2-5), die 

neue Prüfungsordnung (gesonderte PDF-Datei im Mailanhang) sowie die neue Gebührenstruktur 

(S. 6-7) vor. Im Anschluss werden Ihnen die Wechsel- und Verbleibmodalitäten (S. 8-9) 

ausführlich erläutert.  

Die vorliegenden Informationen sollen Ihnen eine fundierte Grundlage für Ihre individuelle 

Entscheidung bieten, in welcher Form Sie Ihr infernum-Studium zukünftig fortsetzen möchten. 

Wir bitten Sie daher, die Informationen aufmerksam zu lesen und empfehlen Ihnen dringend, 

frühzeitig zu entscheiden, welche Struktur die für Sie besten Konditionen bietet!  

Hierbei stehen Ihnen die Koordinationsstellen in Hagen und Oberhausen selbstverständlich 

gerne für Rückfragen zur Verfügung. 
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Die neue Studienstruktur ab 01.06.2011 

Ab dem 01.06.2011 tritt für das infernum-Studium eine neue Studienstruktur und eine neue 

Prüfungsordnung für den Masterstudiengang in Kraft. Auf den drei folgenden Seiten wird Ihnen 

die neue Studienstruktur vorgestellt und erläutert. Die neue Prüfungsordnung finden Sie in einer 

gesonderten PDF-Datei, die Sie zusammen mit den vorliegenden Informationen erhalten haben. 

Zum besseren Verständnis empfehlen wir Ihnen, sich zuerst die neue Studienstruktur 

anzuschauen und danach die neue Prüfungsordnung zu lesen. 

Die mit der neuen Studienstruktur vorgenommenen Änderungen betreffen sowohl den 

Masterstudiengang mit dem Abschlussgrad „Master of Science“ als auch das sogenannte 

Zertifikatsstudium, das das Absolvieren einzelner Module und/oder das Studium zum 

Universitäts-Zeugnis ermöglicht. infernum bietet Ihnen zukünftig in Abhängigkeit von Ihren 

individuellen Zugangsvoraussetzungen sowie Zielen und Interessen ein noch flexibleres 

mehrstufiges Modell an umweltwissenschaftlichen Qualifizierungen. 

Die verschiedenen Abschlussmöglichkeiten, die Sie ab dem 01.06.2011 im neuen 

Masterstudiengang und im neuen Zertifikatsstudium infernum haben, können Sie im Überblick 

der folgenden Abbildung und im Detail dem anschließenden Text entnehmen. 

 

Abb.: Übersicht der neuen infernum-Studienstruktur 
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Masterstudiengang infernum mit Abschluss „Master of Science“ 

Ab dem 01.06.2011 kann der Masterstudiengang mit dem Abschlussgrad „Master of Science“ 

in Abhängigkeit vom Erststudium mit 60 (wie bisher) und darüber hinaus mit 90 oder 120 

Credits abgeschlossen werden: 

 Absolventinnen und Absolventen mit klassischen Diplom-, Magister- oder 

Staatsexamina sowie Absolventinnen und Absolventen einer Bachelor-

Masterkombination mit 240 Credits in der Summe können das 60-Credits-Programm 

studieren. 

 Absolventinnen und Absolventen von Bachelorstudiengängen im Umfang von 210 

oder 180 Credits absolvieren das Masterprogramm mit 90 oder 120 Credits. 

infernum stellt somit sicher, dass mit dem Masterabschluss sowohl Absolventinnen und 

Absolventen klassischer Hochschulabschlüsse als auch Absolventinnen und Absolventen von 

Bachelorstudiengängen die vorgegebenen und zur Promotionsberechtigung erforderlichen 300 

Credits erzielen können. 

Um die Studienstruktur diesen drei Masterprogrammen (60, 90 oder 120 Credits) anzupassen, 

wurden im Wesentlichen die folgenden Änderungen vorgenommen: 

 Der Umfang der einzelnen Module wurde von vier auf fünf Credits erhöht. 

 Die Module wurden in vier (anstatt wie bisher in drei) Bereiche gegliedert. 

 In Abhängigkeit vom jeweiligen Masterprogramm (60, 90 oder 120 Credits) wurde der 

Creditumfang der Haus- und Masterarbeit erhöht und zusätzliche Studien- und 

Prüfungsleistungen (z. B. Praxismodul) eingeführt. 

 Entsprechend der Erhöhung des Creditumfangs der einzelnen Module wurde die 

Gesamtanzahl der für den Masterabschluss mit 60 Credits erfolgreich zu 

absolvierenden Module von elf auf acht Module reduziert.  

Alle Veränderungen entnehmen Sie im Detail bitte der Übersicht über die neue Studienstruktur 

mit den jeweils erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen für die drei Masterprogramme 

auf der folgenden Seite sowie der neuen Prüfungsordnung für den Masterstudiengang, die Sie 

als gesonderte PDF-Datei erhalten haben. 
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Die neue Studienstruktur des Masterstudiengangs infernum: 

60 Credits 90 Credits 120 Credits 

Zugangsvoraussetzung = 240 Credits 

+ 1 Jahr Berufserfahrung 

 Zugangsvoraussetzung = 210 Credits 

+ 1 Jahr Berufserfahrung 

 Zugangsvoraussetzung = 180 Credits 

+ 1 Jahr Berufserfahrung 

 

Bereich 1: Rechts-, Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften 

Credits Bereich 1: Rechts-, Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften 

Credits Bereich 1: Rechts-, Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften 

Credits 

2 Module (à 5 Credits) 10 2 Module (à 5 Credits) 10 3 Module (à 5 Credits) 15 

Bereich 2: Natur- und Ingenieurwissenschaften  Bereich 2: Natur- und Ingenieurwissenschaften  Bereich 2: Natur- und Ingenieurwissenschaften  

2 Module (à 5 Credits) 10 2 Module (à 5 Credits) 10 3 Module (à 5 Credits) 15 

Bereich 3: Interdisziplinäre Querschnittsthemen  Bereich 3: Interdisziplinäre Querschnittsthemen  Bereich 3: Interdisziplinäre Querschnittsthemen  

2 Module (à 5 Credits) 10 2 Module (à 5 Credits) 10 3 Module (à 5 Credits) 15 

Bereich 4: Profilbereich  Bereich 4: Profilbereich  Bereich 4: Profilbereich  

2 Wahlmodule (à 5 Credits) 

 aus Bereich 1 oder 2 oder 3 oder 

 Modul im virtuellen Auslandsstudium 

10 2 Wahlmodule (à 5 Credits) 

 aus Bereich 1 oder 2 oder 3 oder 

 Modul im virtuellen Auslandsstudium 

10 2 Wahlmodule (à 5 Credits) 

 aus Bereich 1 oder 2 oder 3 oder 

 Modul im virtuellen Auslandsstudium 

10 

1 Hausarbeit (5 Credits) 5 1 Hausarbeit (5 Credits) 5 1 erweiterte Hausarbeit (5+5 Credits) 10 

 X 1 Praxismodul (20 Credits) 20 1 Praxismodul (20 Credits) 20 

 X  X erweiterte Kompetenzen, z. B. Soft Skills und andere 
Wissenschaftsdisziplinen (mit max. 10 Credits) 

max. 
10 

Masterarbeit und Disputation (15 Credits) 15 erweiterte Masterarbeit und Disputation (15+10 
Credits) 

15 + 10 erweiterte Masterarbeit und Disputation (15+10 
Credits) 

15 + 10 

Summe der Credits 60 Summe der Credits 90 Summe der Credits 120 
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Zertifikatsstudium (ohne ersten Hochschulabschluss möglich) 

Neben dem Masterabschluss bietet infernum auch weiterhin die Möglichkeit, einzelne Module 

mit einem Zertifikat abzuschließen und/oder ein Universitäts-Zeugnis zur/m Umweltmanager/in 

zu erlangen. Diese beiden Formen des sogenannten Zertifikatsstudium sind ohne ersten 

Hochschulabschluss als Zulassungsvoraussetzung möglich. 

Mit Inkrafttreten der neuen Studienstruktur zum 01.06.2011 werden im Zertifikatsstudium 

zukünftig die drei folgenden, stufenweise aufeinander aufbauenden, Abschlüsse möglich sein: 

 Sie können ein Zertifikat zu einem einzelnen Modul (5 Credits) erwerben. 

 Sie können ein Paket von drei Modulen (15 Credits) mit einem 

Universitäts-Zertifikat Umweltwissenschaften abschließen und/oder  

 nach erfolgreichem Abschluss von insgesamt sechs Modulen (30 Credits) das 

Universitäts-Zeugnis zum/r Umweltmanager/in erlangen. 

Mit der Neuregelung des Zertifikatsstudiums wird einerseits das Angebot an umweltwissen-

schaftlichen Qualifizierungen für Studierende ohne ersten Hochschulabschluss erweitert und 

durch den stufenweisen Aufbau der möglichen Abschlüsse attraktiver gestaltet.  

Andererseits bietet infernum durch diese Neustrukturierung einen interessanten Zusatznutzen 

für die im Masterstudiengang eingeschriebenen Studierenden, da diese im Studienverlauf zum 

Masterabschluss automatisch die drei möglichen Abschlüsse des Zertifikatsstudium erwerben 

und sich auf Anfrage durch Ausstellen der entsprechenden Zertifikate und/oder des Universitäts-

Zeugnisses bescheinigen lassen können. 

Soweit die Zugangsvoraussetzungen für den Masterstudiengang erfüllt sind, ist ein Wechsel vom 

Zertifikatsstudium in den Masterstudiengang jederzeit möglich.  



 

 - 6 -

Die neue Gebührenstruktur ab 01.06.2011 

Mit der Einführung der neuen Prüfungsordnung und der damit verbundenen neuen 

Studienstruktur zum 01.06.2011 tritt auch eine neue Gebührenstruktur in Kraft. Die Anhebung 

der Gebühren leitet sich nicht zuletzt aus der Tatsache ab, dass gemäß § 62 Abs. 4 des 

Hochschulgesetzes des Landes NRW Weiterbildungsstudiengänge über Gebühren 

kostendeckend finanziert sein müssen. 

Wenn Sie sich für einen Wechsel in die neue Prüfungsordnung entscheiden, gilt mit dem 

Wechsel für Sie diese neue Gebührenordnung. Im Einzelnen werden die folgenden Gebühren 

nach der neuen Gebührenstruktur erhoben. Die Gebühren gelten vorbehaltlich von 

Änderungen, die eine Anpassung an kostendeckende Ausgaben zur Folge haben.  

Übersicht der neuen Gebührenstruktur: 

Modul, Praxismodul  550 € 

Hausarbeit, erweiterte Hausarbeit  550 € 

Masterarbeit und Disputation, erweiterte Masterarbeit und Disputation  1500 € 

Semestergebühr pro Semester  150 € 

Wiederholung einer nicht erfolgreich abgeschlossenen Einsendeaufgabe  150 € 

 

Wie bisher auch gilt für Module mit Präsenzveranstaltungen, dass die eventuell anfallenden 

Übernachtungs- und Verpflegungskosten nicht in der Modulgebühr enthalten sind und von der 

Teilnehmerin/dem Teilnehmer gesondert bezahlt werden müssen. 

Die Gebühren für die Module, das Praxismodul, die Haus- und Masterarbeit werden 

korrespondierend zur Modulbelegung bzw. zur Anmeldung von Haus- und Masterarbeit 

erhoben. Sie bezahlen diese Gebühren somit, wie auch bisher, im Takt Ihrer finanziellen und 

zeitlichen Möglichkeiten. 

Zusätzlich zu den Gebühren für die Module, die Haus- und Masterarbeit erhebt infernum einen 

Semesterbeitrag – unabhängig davon mit welchem Abschussziel Sie sich bei infernum 

immatrikuliert haben. Die Gebühr wird semesterweise mit der Rückmeldung fällig. 
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Zur Veranschaulichung sind in den beiden folgenden Tabellen in Abhängigkeit von Ihrem 

Abschlussziel und Ihren Zulassungsvoraussetzungen die insgesamt anfallenden Gebühren für 

den Masterstudiengang sowie die verschiedenen Abschlussmöglichkeiten im Zertifikatsstudium 

für den Fall eines jeweils idealen Studienverlaufs dargestellt. 

Was kostet der Master-Studiengang infernum nach der neuen Prüfungsordnung und der neuen 

Studienstruktur?1 

 60 ECTS 90 ECTS 120 ECTS 

Module 8 Module á 550 €  
 

4.400 € 

8 Module á 550 € 
+ 1 Praxismodul  

 

4.950 € 

11 Module á 550 € 
+ 1 Praxismodul  

6.600 € 

Hausarbeit  550 € 550 € 550 € 

Masterarbeit und Disputation  1500 € 1500 € 1500 € 

 = 6.450 € = 7.000 € = 8.650 € 

Studiengebühr/Semester 
zzgl. einer Semester-
gebühr von 150 € 
pro Semester 

zzgl. einer Semester-
gebühr von 150 € 
pro Semester 

zzgl. einer Semester-
gebühr von 150 € 
pro Semester 

 bei 4 Semestern 

= 7.050 € 

bei 6 Semestern 

= 7.900 € 

bei 8 Semestern 

= 9.850 € 

 

 

Was kostet das Zertifikats-Studium und das Studium zum Universitäts-Zeugnis nach der neuen 

Prüfungsordnung und der neuen Studienstruktur?1 

 Zertifikat Universitäts-Zertifikat 
Umweltwissenschaften 

Universitäts-Zeugnis 
Umweltmanager 

Modul 1 Modul á 550 € 

550 € 

3 Module á 550 € 

1.650 € 

6 Module á 550 € 

3.300 € 

Studiengebühr/Semester 
zzgl. einer Semester-
gebühr von 150 € 
pro Semester 

zzgl. einer Semester-
gebühr von 150 € 
pro Semester 

zzgl. einer Semester-
gebühr von 150 € 
pro Semester 

 bei 1 Semester 

= 700 €

bei 2 Semestern 

= 1.950 € 

bei 3 Semestern 

= 3.750 € 

 

                                                 
1 Die Gebühren gelten vorbehaltlich von Änderungen, die eine Anpassung an kostendeckende Ausgaben 
zur Folge haben. 
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Die Modalitäten zur Einführung der neuen Prüfungsordnung 

Welche Optionen habe ich als eingeschriebene/r infernum-Student/in?  

Alle Studierende, die bereits vor dem 01.06.2011 eingeschrieben sind, können zwischen dem 

Verbleib in der alten Prüfungsordnung (Version 2005) und dem Wechsel in die neue 

Prüfungsordnung wählen. Für diese Entscheidung wird Ihnen ein Zeitraum von max. vier 

Monaten nach Inkrafttreten der neuen Prüfungsordnung zum 01.06.2011 gewährt. 

Bitte beachten Sie: mit dem Wechsel in die neue Prüfungsordnung gilt automatisch auch die 

neue Studien- und Gebührenstruktur.  

a) „Ich möchte in die neue Prüfungsordnung (2011) wechseln!“ 

Wenn Sie in die neue Prüfungsordnung wechseln wollen, müssen Sie uns bis spätestens 

30.09.2011 Ihre Entscheidung schriftlich mitgeteilt haben. Hierfür finden Sie ein Formular im 

Anhang zur Mail, mit der Sie die vorliegenden Informationen erhalten haben, sowie auf der 

infernum-Homepage und im BSCW Server. Wir empfehlen Ihnen dringend, uns Ihre 

Entscheidung frühzeitig mitzuteilen und möglichst nicht bis Ende September zu warten! Wenn 

Sie sich bis Ende September nicht an uns gewandt und damit diese Frist versäumt haben, 

bleiben Sie in der alten Prüfungsordnung eingeschrieben. 

Für die im Masterstudiengang eingeschriebenen Studierenden gelten beim Wechsel in 

die neue Prüfungsordnung folgende Modalitäten: 

Beim Wechsel in die neue Prüfungsordnung nehmen Sie alle bis dahin belegten Module und 

auch Leistungen, wie die erfolgreich absolvierte Hausarbeit, mit. Alle bis dahin von Ihnen 

erworbenen Credits werden angerechnet. 

Durch die Umstellung des Modulumfangs von vier auf fünf Credits können Ihnen zur Erreichung 

der insgesamt erforderlichen 40 Credits einzelne Credits fehlen (in Abh. der bisher erbrachten 

Leistungen: ein bis vier Credits). Zum Erwerb dieser fehlenden Credits müssen Sie ein 

zusätzliches Modul (mit vier oder fünf Credits) erfolgreich abschließen. Wenn Sie dadurch ggf. 

mehr Credits als erforderlich erwerben, dokumentieren wir dies gerne auf Ihrem Masterzeugnis. 

Die Leistung geht in die Endnote ein, indem Sie den Noten für die Prüfungsleistungen aus den 

Modulen, für die Hausarbeit und ggf. für das Praxismodul (im Fall der Zulassung gemäß § 4 

Abs. 2 der neuen Prüfungsordnung) zugerechnet wird. 
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Für die im Zertifikatsstudium eingeschriebenen Studierenden gelten beim Wechsel in 

die neue Prüfungsordnung folgende Modalitäten: 

Beim Wechsel in die neue Prüfungsordnung werden die bisher erworbenen Credits für das 

Universitäts-Zeugnis zum/r Umweltmanager/in (30 Credits) angerechnet. Durch die Umstellung 

des Modulumfangs von vier auf fünf Credits können Ihnen zur Erreichung der insgesamt 

erforderlichen 30 Credits einzelne Credits fehlen. Zum Erwerb dieser fehlenden Credits müssen 

Sie ein zusätzliches Modul (mit vier oder fünf Credits) erfolgreich abschließen. Wenn Sie dadurch 

ggf. mehr Credits als erforderlich erwerben, dokumentieren wir dies gerne auf Ihrem 

Universitäts-Zeugnis. 

Für das Zertifikat zu einem einzelnen Modul (5 Credits) und das Universitäts-Zertifikat 

Umweltwissenschaften (15 Credits) können die bisher erbrachten Credits nicht angerechnet 

werden. 

b) „Ich möchte in der Prüfungsordnung von 2005 weiterstudieren!“ 

Wenn Sie nach der alten Prüfungsordnung von 2005 weiterstudieren wollen, können Sie das 

gerne tun. Dafür gewähren wir Ihnen einen Bestandsschutz von zwei Jahren auf die 

Prüfungsordnung von 2005 und die alte Studienstruktur. Der Bestandsschutz von zwei Jahren 

(vier Semester) entspricht der Regelstudienzeit für den Studiengang infernum.  

Dies bedeutet, dass Sie Ihr Studium nach der Prüfungsordnung von 2005 innerhalb von maximal 

zwei Jahren nach Inkrafttreten der neuen Prüfungsordnung und somit spätestens bis zum 

31.05.2013 abgeschlossen haben müssen. Studierende, die diese Frist nicht einhalten, wechseln 

„automatisch“ zum 01.06.2013 in die neue Prüfungsordnung von 2011. Damit ist ab dem 

01.06.2013 für alle eingeschriebenen Studierenden die Prüfungsordnung von 2011 gültig. 

Gleichermaßen gewähren wir Ihnen auch für die alte Gebührenstruktur einen Bestandsschutz 

von zwei Jahren (vier Semester) nach Inkrafttreten der neuen Gebührenstruktur. Die neue 

Gebührenstruktur wird somit für Sie zum 01.06.2013 wirksam.  

Um den Bestandsschutz nicht zu verlieren, beachten Sie bitte unbedingt die Rückmeldefristen:  

 01.06. – 30.09. (für das Wintersemester) 

 01.12. – 31.03. (für das Sommersemester) 

Verspätete Rückmeldungen für die alte Prüfungsordnung werden nicht möglich sein und die 

Unterbrechung des Studiums von einem oder mehreren Semestern wird bei der 

Reimmatrikulation nach dem 30. September 2011 dazu führen, dass Sie automatisch in die neue 

Prüfungsordnung eingeschrieben werden. 
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Für Rückfragen oder für eine individuelle Beratung zur Einführung der 

neuen Prüfungsordnung sowie der neuen Studien- und Gebührenstruktur 

stehen Ihnen die Koordinationsstellen in Hagen und Oberhausen gerne 

zur Verfügung. Darüber hinaus können Sie für Ihre Fragen auch gerne das 

infernum-Forum nutzen: 

http://www.umweltwissenschaften.de/infernum/fuer-studierende/forum.html 
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